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► Nr.  VO/2025/14105
öffentlich

Lübeck, 11.03.2025
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.100 - Büro der Bürgerschaft

Bearbeitung: Christiane Nimz (E-Mail: christiane.nimz@luebeck.de Telefon: 122-1013)

Wahl der Mitglieder in den Jugendhilfeausschuss für die laufende 
Wahlperiode bis 31.05.2028
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

Beschlussvorschlag:

1. Die in der Anlage 1 von den Fraktionen vorgeschlagenen Bürgerschaftsmitglieder (1) und zur 
Bürgerschaft wählbaren Bürgerinnen und Bürger (2) werden in den Jugendhilfeausschuss ge-
wählt.

2. Die in der Anlage 2 stimmberechtigten weiteren Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitsgemein-
schaft der freien Wohlfahrtsverbände sowie des Lübecker Jugendring e. V. als anerkannter Ju-
gendverband und die beratenden Mitglieder gemäß § 5 Abs. 2 b) und c) der Satzung für das Ju-
gendamt der Hansestadt Lübeck werden in den Jugendhilfeausschuss gewählt bzw. berufen.

3. Die beratenden Mitglieder kraft Amtes gemäß § 5 Abs. 4 a) – f) werden zur Kenntnis genommen.

Die Wahl der Mitglieder nach Ziff. 1 bis 3 erfolgt nach den Vorschriften der Satzung für das Jugend-
amt unter Berücksichtigung der zu beachtenden Geschlechterparität nach dem Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz (KJHG).

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Fraktionen der Lübecker Bürgerschaft 
Die Vorschläge sind eingearbeitet

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: x Nein
Begründung: Nicht relevant 

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

x vorgeschrieben durch:  KJHG

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)

Begründung:
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Aufgrund von geänderten Mehrheitsverhältnissen in der Bürgerschaft im März 2025 hat die SPD-
Fraktion am 12.03.2025 beantragt, die Wahlstellen aller Ausschüsse neu zu besetzen (§ 46 Abs. 10 
GO S.-H.). Die Wahl erfolgt anhand der von den Fraktionen eingereichten Wahlvorschläge in Form 
von Vorschlaglisten.
Anlagen:

Stadtpräsident                                                  
Henning Schumann
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Anlage 1 zu AM Jugendhilfe (Politik) 
 
Wahl der ordentlichen Mitglieder in den 
Jugendhilfeausschuss für die Wahlperiode 2023 - 2028) 

 
 

  
 

Mitglieder 

 
 

CDU    Zimmermann, Jens 

    Fimm, Stefanie 

 
 

SPD   Jörn Puhle 

   Jörg Haltermann 

 
 

BÜ 90   Judith Balke  

   Patrick Pacula-Glöer 

 
 

AFD   Annemarie Pirk 

 

FDP*   Daniel Kerlin 

 
 

Linke + 

GAL* 

  Juleka Schulte-Ostermann 

 
         
      
 
     
     * 
FDP, Linke+GAL, DIE FRAKTION 
Losverfahren bzw. Einigung aufgrund gleicher Höchstzahlen um die letzten 2 Sitze im 
Ausschuss.  
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Anlage 2 zu Vorlage VO/2025/14105 

 
Aufgrund des Vorschlags der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände  
(gem. § 5 Abs. 2 Buchstabe b) der Satzung für das Jugendamt der HL) werden folgende  
stimmberechtigte Mitglieder gewählt: 
Stimmberechtigte Mitglieder 
Dörte Eitel 
Vera-Simone Kuzla 
Jürgen Wecker 
 
Aufgrund des Vorschlags des Lübecker Jugendrings e. V.  
(gem. § 5 Absatz 2 Buchstabe c) der Satzung für das Jugendamt der HL) werden folgende  
stimmberechtigte Mitglieder gewählt: 
Stimmberechtigte Mitglieder 
José Maria Bernet 
Florian Blöß 
Moritz Griepentrog 
 
Die Bürgerschaft beruft für die Dauer der Wahlperiode auf Vorschlag 
(gem. § 5 Abs. 4 Buchstabe a) der Satzung für das Jugendamt der HL) von in der 
Hansestadt Lübeck tätigen Wohlfahrtsverbänden, die in der Jugendhilfe erfahren sind, für die 
Wahrnehmung der Belange von Einwohner:innen mit Migrationshintergrund als 
beratendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss: 
Beratendes Mitglied 
Ilham Darouich 
 
Die Bürgerschaft beruft für die Dauer der Wahlperiode auf Vorschlag 
(gem. § 5 Abs. 4 Buchstabe b) der Satzung für das Jugendamt der HL) der 
Kreiselternvertretung für Kindertageseinrichtungen als beratendes Mitglied in den 
Jugendhilfeausschuss: 
Beratendes Mitglied 
Tanja Friede 
 
Die Bürgerschaft beruft für die Dauer der Wahlperiode auf Vorschlag 
(gem. § 5 Abs. 4 Buchstabe c) der Satzung für das Jugendamt der HL) des gewählten 
Lübecker Stadtschüler:innenparlaments als beratendes Mitglied in den 
Jugendhilfeausschuss: 
Beratendes Mitglied 
Jonas Leon Lehwald 
 
Die Bürgerschaft beruft für die Dauer der Wahlperiode auf Vorschlag 
(gem. § 5 Abs. 4 Buchstabe d) der Satzung für das Jugendamt der HL) der Initiative 
Inklusion (Zusammenschluss gem. § 4a SGB VIII) als beratendes Mitglied in den 
Jugendhilfeausschuss: 
Beratendes Mitglied 
Anna Beitel 
 
Die Bürgerschaft beruft für die Dauer der Wahlperiode  
(gem. § 5 Abs. 4 Buchstabe e) der Satzung für das Jugendamt der HL) als  
weitere beratende Mitglieder in den Jugendhilfeausschuss: 
Beratende Mitglieder 
Lutz Regenberg (AG § 78 HzE) 
Mascha Benecke-Benbouabdellah (Stadtelternvertretung) 
Tanja Habeck (Kreiselternbeirat der Grundschulen und Förderzentren) 
 
Folgende Person ist (gem. § 5 Abs. 4 Buchstabe f) der Satzung des Jugendamtes der HL) 
kraft Amtes beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss: 
Beratendes Mitglied 
Monika Frank (Fachbereichsleitung FB4) 
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